
Berufsprofil

Zahnarztassistent/in

Bezeichnung in Landessprache:
Stomatološka sestra-Tehničar

Land:

 

Bosnien und Herzegowina

Gültigkeit:
seit 01.09.1995

Bereich der beruflichen Bildung:
Berufliche Erstausbildung

Lernziele und Berufsbild:

Da die Schüler und Schülerinnen nach diesem Abschluss sowohl eine
Hochschulzugangsberechtigung als auch eine Berufsausbildung erhalten, beträgt der
Anteil von allgemeinbildenden Fächern und fachtheoretischen Fächern samt
praktischen Unterricht jeweils fast 50%.
Die Schüler und Schülerinnen werden dazu befähigt zahnärztliche Assistenztätigkeiten
auszuführen, dabei stehen folgende Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten im
Focus:

Vermittlung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten über die Bedeutung
der Arbeitsplatzorganisation (Sterilisation, Hygiene des Arbeitsplatzes, der
eigenen Hygiene, usw.)

Befähigung zur Teamarbeit mit dem leitenden Zahnarzt als auch mit anderen
Kollegen, wie beispielsweise den Zahntechnikern;

Kommunikation mit den Patienten;

Befähigung zur Handhabung verschiedener zahntechnischer Instrumente
und Materialien;
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Förderung des professionellen Bewusstseins und der eigenen Verantwortlichkeit;

Grundlagenkenntnisse und Fähigkeiten aus dem Bereich der Allgemeinmedizin
(Bedienung von Blutdruckmessgeräten, EKG, etc.);

Zentrale Inhalte:

 

Die vollschulische Ausbildung dieses Berufsprofils ist aufgeteilt in die
allgemeinbildenden Fächer Muttersprache,
Fremdsprache, Geschichte, Soziologie, Demokratie und Menschenrechte,
Mathematik, Informatik, Physik, Biologie
und Chemie und beträgt 2202 Unterrichtsstunden oder 50,80% des
Unterrichtsumfangs.
Der fachtheoretische Unterricht mit den Fächern Latein, Anatomie und Physiologie,
Grundlagen der Hygiene und der
Krankenpflege, Mikrobiologie, Pharmakologie, Soziologie und medizinische
Gesundheitserziehung, interne Krankheiten,
medizinische Psychologie und Pädagogik, Morphologie des Zahns, Krankheiten des
Zahns, Mundkrankheiten,
zahnärztliche Prothetik, zahnärztliche Röntgenologie und Pädodontie, Orthodontie,
allgemeine Sterilisation,
Sterilisation und Mundchirurgie, Gesichtschirurgie sowie der praktischer Unterricht
beträgt 2015 Unterrichtsstunden
oder 49,20%.
Von den 2015 Unterrichtsstunden beträgt der praktische Unterricht 681
Unterrichtsstunden.

 

Praxisanteil und Ort:

Dieses Berufsprofil ist als vollschulische Ausbildung konzipiert, aus diesem Grund ist
die Zahl der praktischen Unterrichtsstunden im Vergleich zu den dreijährigen
Ausbildungen relativ niedrig gehalten und hat lediglich einen Anteil von 16.93%, dies
entspricht insgesamt 681 Unterrichtsstunden.
Der praktische Unterricht dient nur zum Erwerb von praktischen
Grundlagenkenntnissen und Fertigkeiten und beträgt in vier Unterrichsstunden pro
Woche im ersten Ausbildungsjahr, eine Unterrichtsstunde pro Woche im zweiten
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Ausbildungsjahr, 7 Unterrichtsstunden pro Woche  im dritten Ausbildungsjahr und neun
Unterrichtsstunden pro Wochen im vierten Ausbildungsjahr .
Bei den berufsspezifischen Inhalten werden Theorie und Praxis zu einer Einheit
verbunden, so dass der unterrichtende Fachtheorielehrer auch die dazu gehörigen
praktischen Übungen unterrichtet.

Ausbildungsdauer:
4 Jahr(e) 0 Monat(e)

Anmerkung zur Ausbildungsdauer:

Diese Möglichkeit ist nur bei Umschulungen gegeben.

Ausbildungsregelung im Original:
bosnien-herzegowina-lehrplan-zahnarztassistent-1995-rs_teil_1_0 5.41 MB
bosnien-herzegowina-lehrplan-zahnarztassistent-1995-rs_teil_2 4.53 MB
bosnien-herzegowina-lehrplan-zahnarztassistent-1995-rs_teil_3 6.84 MB
bosnien-herzegowina-lehrplan-zahnarztassistent-1995-rs_teil_4 3.49 MB

Art der Ausbildungsregelung im Original:

Lehrplan
Der Lehrplan ist seit 01.09.1995 gültig.

Übersetzte Ausbildungsregelung:
bosnien-herzegowina-lehrplan-zahnarztassistent-1995-de 152.02 KB

Angaben zur Übersetzung:

Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) durch bosnische Berufsbildungsexpertin.

Es bestehen besondere Zugangsvoraussetzungen beim Erlernen:
Nein
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